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unmittelbar geworden, so lag seit Dezember 1240 die Gotthard­
straße von Schwyz bis Moleno in der Gewalt des Reiches 3).“ 
„Friedrich war vorher ausschließlich auf den Brenner angewiesen, 
den er sich 1236 und 1237 durch Übernahme der weltlichen Ver­
waltung der Hochstifte Brixen und Trient gesichert hatte“ 2), er 
selbst nennt Como clavis introitus a Germania in Italiam 3). 1241 hat 
Friedrich II. die Vogtei über das Kloster Rheinau für die hohe 
Summe von 1000 Mark Silber gekauft und das Kloster in seinen 
Schutz genommen 4). Die Politik des Kaisers war also die treibende 
Kraft im Gotthardgebiet, bei Rheinau, in Tirol und in Österreich. 
1245 trug sich der Kaiser mit dem Plan, das ganze babenbergische 
Herrschaftsgebiet für sein Haus zu erwerben. So fügen sich also 
diese Nachrichten zu einem geschlossenen Bild von der initiativen 
süddeutschen Politik Friedrichs II.

K. M. hat diese Vorgänge 1911 durchaus im Sinne der allgemeinen 
Auffassung dargestellt, aber dann seine Meinung geändert; in einem 
1916 erschienenen Aufsatz nahm er die Initiative für die Urner in 
Anspruch 5). Man hat immer angenommen, daß Uri nach dem Aus­
sterben der Zähringer 1218, ob als Pfand oder Lehen wissen wir 
nicht 6), an die Habsburger gekommen sei; 1231 habe es dann 
Kg. Heinrich (VII.) losgekauft. K. M. trug selbst noch 1932 diese 
Meinung vor 7). Anläßlich des Jubiläums 1941 „vermutet“ er aber 8), 
daß Uri erst etwa im Herbst 1230 an die Habsburger verpfändet 
worden sei; die Kirchenvogtei über Uri sei in eine weltliche Vogtei, 
und zwar in eine reichslehnbare Reichsvogtei umgewandelt 9), von
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